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Neue Prüfungsregelung 
 
 
 
1) 
 
Das Ausbildungskomitee hat in Übereinstimmung mit dem Lehranalytiker/innen-Gremium 
eine Änderung der bisher geltenden Prüfungsregelung beschlossen.  
In Hinkunft wird für die dreimal jährlich stattfindenden Prüfungstermine jeweils nur eine 
begrenzte Anzahl an Prüfer/inne/n zur Verfügung stehen. Von diesen Prüfer/inne/n können 
Kandidat/inn/en eine/n gewünschte/n Prüfer/in auswählen.  
Empfohlen wird dabei, dass Kandidat/inn/en im Verlauf ihrer Ausbildung möglichst viele 
unterschiedliche Prüfer/innen in Anspruch nehmen. 
Sollte es sich ergeben, dass mehrmals hintereinander derselbe/dieselbe Prüfer/in von einem/r 
Kandidat/en/in gewählt wurde, so kann die Wahl, unter Hinweis auf die bestehende neue 
Regelung, von der/dem Prüfer/in bzw. gegebenenfalls dem AK abgelehnt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
 
Hinweisen möchten wir auch auf eine weitere Änderung, die auf Empfehlung des 
Lehranalytiker/innen-Gremiums mit sofortiger Wirkung beschlossen wurde: 
Der/die eigene Supervisor/in wird bei Fallberichtsprüfungen nicht mehr den Beisitz 
übernehmen. 
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